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Beschlussvorschlag: 

 

Auf der Grundlage 

 

– des § 22 Abs. 3 Nr. 1 der Kommunalverfassung (KV M-V) sowie 

– des § 3 Abs. 2 S. 4 i. V. m. § 1 Abs. 7 des Baugesetzbuches (BauGB) 

 

wird durch die Stadtvertretung nachfolgender Beschluss gefasst: 

 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit, der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher 

Belange (TÖB) während der Vorabstimmung und der öffentlichen Auslegung des Entwurfs vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplanes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ – 4. Änderung und seiner Begründung in der Zeit 

vom 25.04. bis 26.05.14 werden gemäß dem Abwägungsvorschlag (Anlage 1) abgewogen. 

 

 

Inhaltsverzeichnis: 

 

I. Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. lt. TÖB-Liste: 

 

1.  Berücksichtigt werden die Stellungnahmen 

1.1  Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte  

  vom 26.05.14  1.1

  

1.2   Straßenbauamt Neustrelitz vom 06.05.14     2.3 

1.3  Stadtverwaltung Neubrandenburg - Untere Verkehrsbehörde vom 13.05.14   2.5 

1.4   Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf vom 06.05.14  3.2 

1.5   neu.sw vom 21.05.14    4.5.1 

1.6  Landesamt für Kultur und Denkmalpflege vom 28.05.214 15.2 

 

2.   Teilweise berücksichtigt werden Stellungnahmen von 

2.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 27.05.14  1.2 

  

2.1   Stadt Neubrandenburg Straßenbaulastträger vom 27.02.14          2.11 

2.2  Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V Abt. Gesundheit und Arbeitsschutz    7.1 

2.3   Stadt Neubrandenburg Immissionsschutzbehörde vom 10.02.14  8.4 

2.4   Stadt Neubrandenburg Immissionsschutzbehörde vom 29.04.14 8.4 

 

3.   Nicht berücksichtigt werden die Stellungnahmen  

  - 

 

4.   Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren  

4.1  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 04.07.14  1.2 

4.2 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post 3.3 

 und Eisenbahnen vom 12.05.14 

4.3   GDMcom mbH ONTRAS–VNG Gastransport GmbH und VNG Gasspeicher GmbH 

        vom 14.05.14  4.1 

4.4   EON Edis Fürstenwalde  vom 16.05.14  4.4 

4.5  Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ NB vom 28.04.14 5.8 

4.6  Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern vom 08.05.14 13.1 

4.7  IHK Neubrandenburg vom 21.05.14 13.2 

4.8  Stadtverwaltung Untere Denkmalschutzbehörde vom 28.04.14 15.3 

 

5.   Stellungnahmen ohne Relevanz für das Bebauungsplanverfahren 

5.1  Mecklenburg- Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG) vom 28.04.14  2.12 

5.2   Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt u. Verbraucherschutz M-V, Bereich  

        Wasser und Boden vom 30.04.14  5.2 
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5.3  Stadtwirtschaft Neubrandenburg vom 23.05.14 6.1 

5.4  Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 6.2 

       NB vom 21.05.14 

5.5  Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und  

       Katastrophenschutz M-V, Abteilung Brand- und Katastrophenschutz  

       Munitionsbergungsdienst vom 28.05.14 6.4 

5.6  Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessungs- 

       und Katasterwesen vom 25.04.14 11.2 
 

6.   Keine Antwort gaben 

 - 

 

II.  Stellungnahmen  der Öffentlichkeit während der öffentlichen Auslegung 

 

1.  Berücksichtigt werden 2 Stellungnahmen 

1.1  Haveg Immobilien GmbH/Eigentümergemeinschaft Badeweg 7 bis 13 - 

       Protokoll über Beratung am 07.05.14 vom 20.05.14 

1.2  Horst und Jutta Vau vom 27.05.14 

  

 

2.   Teilweise berücksichtigt wird 1 Stellungnahme    

2.1  Eigentümergemeinschaft Badeweg 7 bis 13 

 

3.   Nicht berücksichtigt wird 1 Stellungnahme 

3.1  Carla Prestin-Koch und Dr. Jens-Uwe Koch, Badeweg 2 vom 03.05.14 

 

III.  Abstimmung mit den Nachbargemeinden 

1.  Stellungnahmen ohne Hinweise zum Bebauungsplanverfahren 

1.1 Blankenhof vom 14.05.14 1.2 

1.2 Neuenkirchen vom 29.04.14 2.3 

1.3 Sponholz vom 02.05.14 2.5 

1.4 Trollenhagen vom 29.04.14 2.6 

1.5 Wulkenzin vom 29.04.14 2.8 

1.6 Zirzow vom 06.05.14 2.9 

1.7 Burg Stargard vom 29.04.14 3.1 

1.8 Groß Nemerow vom 29.04.14 3.2 

1.9 Blumenholz vom 29.04.14 4.1 

1.10 Hohenzieritz vom 29.04.14   4.2 

 

 
 



4 

 

Änderungen, die sich gegenüber der ausgelegten Planfassung aus der Abwägung ergeben: 

 

in der Planzeichnung - Teil A: 

1.  Maßangabe Abstand nördliche Baugrenze zum nördlichen Geltungsbereich des B-Planes 

2.  Reduzierung der Fläche von Umgrenzung für Stellplätze um 111 m² (sechs Stellplätze)  

3.  Vergrößerung der Grünfläche und der Fläche mit Anpflanzgebot um 111 m² 

4.  Vergrößerung der Abstände von der Eiche zur der östlichen und nordöstlichen Stellplatzfläche um 1,50 m 

5.  Löschung der Umgrenzung der Fläche zum Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen-Lärmschutz 

  

im Text – Teil B: 

1.  Ergänzung Festsetzung  1.1 um  § 9 Abs. 2 i.V.m. § 12 Abs. 3 a BauGB  

2.  Redaktionelle Änderung  Festsetzung 1.5   

3.  Ergänzung Festsetzung  1.5.2 Betreff : Einbau von Fenster mit schallgedämmten Lüftungselementen 

4.  Änderung Festsetzung 1.6.2 Kronenbereich wird ersetzt durch Wurzelbereich  

5.  Änderung Festsetzung 1.6.3 Stammumfang 12-14 cm wird ersetzt durch 16-18 cm 

6.  Ergänzung der örtlichen Bauvorschriften um Punkt 2.2 „Werden Stellplätze für Abfall- und  Wertstoff-

behälter nicht mit Sichtschutz versehen und begrünt,   ist diese Zuwiderhandlung eine Ordnungswid-

rigkeit im Sinne von § 84 Abs. 1 Nr.1 LBauO M-V.“ 

 

 

in der Begründung:  
Die geänderten Textpassagen wurden gekennzeichnet. 

 

 

Durch die Änderungen werden die Grundsätze der Planung nicht berührt. 
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vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 
„Neustrelitzer Straße/Badeweg“ – 4. Änderung 

 
 

 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr. 
II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit   
III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
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STADT  NEUBRANDENBURG  
 

 vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 
„Neustrelitzer Straße/Badeweg“ – 4. Änderung 

 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

I. über die Stellungnahmen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB) Nr.1.1 bis 5.6 
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                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

1.1 Landesplanerische Stellungnahme   

 
 
 

TÖB 1.1  Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische  
               Seenplatte vom 26.05.14 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
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Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Begründung Punkt 4, betrifft die Überschrift: Entwicklung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes aus dem Flächennutzungsplan wird ergänzt um: Anpassung an die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung und weiter im Text wird ein letzter Satz 
angefügt: 
Entsprechend der landesplanerischen Stellungnahme vom 26.05.14 stimmt die  
4. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 Neustrelitzer Straße/ 
Badeweg mit den Zielen der Raumordnung überein (§ 1 Abs. 4 BauGB). 
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1.2 Stellungnahme Straßenbauamt Neustrelitz Abwägungsvorschlag 

 
 

TÖB 2.3 Straßenbauamt  Neustrelitz vom 06.05.14 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Festlegung der Schallschutzmaßnahmen beruht auf den Aussagen des 
Lärmschutzgutachtens vom April 2005. Hierin wurden die zu erwartenden 
Verkehrsmengen auf der B 96/Neustrelitzer Straße für das Jahr 2015 aber ohne 
Ortsumgehung zu Grunde gelegt. Es wird davon ausgegangen, dass diese ermittelten 
Verkehrsmengen bis zur Fertigstellung der Ortsumgehung gelten. 
Durch die beträchtliche Lärmeinwirkung durch die B 96/Neustrelitzer Straße liegen die 
Fassaden der straßenseitigen geplanten Bebauung entsprechend des Gutachtens im 
Außenlärmpegelbereich VI von 75-80 dB (A) nach DIN 4109. Beide Giebel liegen im 
Außenlärmpegelbereich V (71-75 dB (A)). Für die Neubebauung werden somit auf 
Grund der teilweise erheblichen Orientierungs- und sogar Immissionsgrenzwert- 
überschreitungen der Verkehrslärmschutzverordnung durch den Straßenverkehrslärm 
passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Nutzungen festgesetzt.  
Die geplante mehrgeschossige Bebauung entlang der Neustrelitzer Straße stellt einen 
Riegel dar, der  als  aktive Lärmschutzmaßnahme dazu dient, die dahinter liegende 
Wohnbebauung und deren Außenwohnbereiche vor Verkehrslärm zu schützen. Die 
Bebauung ist eine Alternative zu einem Lärmschutzbauwerk. 
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1.3 Stadtverwaltung Neubrandenburg 
      Untere Verkehrsbehörde 

Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 2.5 Stadtverwaltung Neubrandenburg-Untere Verkehrsbehörde vom  
              13.05.14 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet.  
Der Hinweis wird in der Begründung im Punkt 10 Inhalt des Durchführungsvertrages 
ergänzt. 
Für die Herstellung der verkehrsberuhigten öffentlichen Verkehrsfläche ausgehend vom 
Badeweg erfolgt durch den Vorhabenträger der Umbau der Straße mit Bord und 
einseitig geführten Gehweg in eine niveaugleiche verkehrsberuhigte Mischverkehrs-
fläche mit abgesenkten Bord im Übergang zum Badeweg. 
Das Material der Befestigung dieser Fläche wird im Rahmen der weiteren konkreten 
Planung festgelegt. 
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 7A 
 

1.3 Stadtverwaltung Neubrandenburg 
      Untere Verkehrsbehörde 

Abwägungsvorschlag 
 

 
 

TÖB 2.5 Stadtverwaltung Neubrandenburg-Untere Verkehrsbehörde vom 
28.08.2014 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet.  
Die Begründung wird folgendermaßen geändert: 
Die Verkehrsfläche zwischen Badeweg und jetzigem  Kreisel , insbesondere der 1,50 m breite 
vorhandene Gehweg ist  für die neue zusätzliche Funktion als Zuwegung zur Kindertagesstätte 
und öffentlicher Verbindungsweg zwischen dem Badeweg und der Neustrelitzer Straße nicht 
ausreichend breit. Auch im Bereich des Kreisels ist der Ausbau eines Gehweges auf Grund der 
eingeschränkten Fläche nicht möglich. Zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer  wird ein 
niveaugleicher Ausbau der Straßenfläche als Mischverkehrsfläche, auf der alle 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, notwendig.  
Durch eine besondere Gestaltung, die im Rahmen der weiteren Planung des Projektes  
festgelegt wird, wird unter Berücksichtigung des ruhenden Verkehrs eine entsprechende 
Aufenthaltsqualität geschaffen.  
Der Bereich wird nach StVO Zeichen 325-326 als verkehrsberuhigter Bereich definiert und 
gekennzeichnet. Dies wird in der Begründung Punkt 6.2.4 ergänzt. 
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1.4 Stellungnahme  Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf Abwägungsvorschlag 

 
 

TÖB 3.2 Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf vom  
               06.05.14 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Telekommunikationslinien der Fernmeldeleitung liegen innerhalb der öffentlichen 
Verkehrsfläche im Fuß- und Gehwegbereich entlang der Neustrelitzer Straße. Sie 
werden bei der weiteren Planung des Bauvorhabens berücksichtigt. Entsprechend der 
Stellungnahme  wird der Punkt 6.3 der Begründung folgendermaßen ergänzt: 
 
Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes sind Telekommunika-
tionslinien (TK-Linien) der Deutschen Telekom AG vorhanden. Zur telekommunikations-
technischen Versorgung des Plangebietes durch die Deutsche Telekom AG ist das 
Verlegen neuer Telekommunikationslinien erforderlich. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes, laut telefonischer 
Auskunft von Herrn Gröhl, insbesondere beim Einbau eines Fahrstuhls mit 
Notanschluss, ist es notwendig, dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen 
der Deutschen Telekom AG so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, 
schriftlich bei der Deutschen Telekom Technik GmbH, T NL Ost Rs.PTI 23, Am Rowaer 
Forst 1, 17094 Burg Stargard. Mail:TI-NL-NO-PTI-23 PMl@telekom.de angezeigt 
werden. 
Bei der Bauausführung ist darauf zu achten, dass Beschädigungen an Telekommuni-
kationslinien vermieden werden und aus betrieblichen Gründen (z. B. im Falle von 
Störungen) jederzeit der ungehinderte Zugang zu vorhandenen Telekommunikations-
linien erforderlich ist. Es ist deshalb erforderlich, dass sich die bauausführende Firma  
2 Wochen vor Baubeginn über die Lage der zum Zeitpunkt der Bauausführung 
vorhandenen Telekommunikationslinien bei der Deutschen Telekom Technik GmbH,  
T NL Ost, Ressort PTI 23, Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard, informiert. Die 
Kabelschutzanweisung der Deutschen Telekom AG ist zu beachten. 

1 
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1.4 Stellungnahme  Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2. Hinweis ohne Relevanz für das Planverfahren 
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1.4 Stellungnahme  Deutsche Telekom AG, Technikniederlassung Stahnsdorf Abwägungsvorschlag 
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1.5 neu.sw Abwägungsvorschlag 

 
 

TÖB 4.5.1 neu.sw vom 21.05.14 
 
Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. und 2. Die Hinweise werden beachtet. 
Die Begründung Punkt 6. 3 wird folgendermaßen ergänzt. 
Zu Stromversorgung 
Die im Plangebiet vorhandenen Kabel sind in ihrer Lage zu schützen. 
Zur Sicherung der künftigen Stromversorgung ist die Errichtung einer Kompakttrans-
formatorenstation erforderlich.  
  
Zu Trinkwasserversorgung 
Auf den Flurstücken 265/4 und 266/4 befindet sich eine stillgelegte Trinkwasser-
anschlussleitung. Diese wird im Zuge der Baumaßnahme beseitigt. Zur Versorgung des 
geplanten fünfgeschossigen Gebäudes steht eine Versorgungsleitung DN 100 AZ im 
westlichen Gehwegbereich der Neustrelitzer Straße zur Verfügung. Der Hausanschluss 
ist bei neu.sw, Abteilung Netzservice, zu beantragen. 
 
Zu Löschwasserversorgung 
Die Löschwasserversorgung erfolgt aus dem Trinkwassernetz. 
Für die Löschwasserversorgung kann eine Menge von 96 m³/h über einen Zeitraum von 
2 Stunden bei einem maximalen Druckabfall auf 1,5 bar Versorgungsdruck bereitgestellt 
werden. Die Löschwasserentnahme erfolgt über vorhandene Unterflurhydranten im 
Nahbereich des geplanten Gebäudes.  
 

1 
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1.5 neu.sw Abwägungsvorschlag 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
3.  Der Hinweis wird beachtet. 
Zu Abwasserentsorgung  
Die Begründung Punkt 6. 3 wird folgendermaßen ergänzt: 
Im Planungsgebiet befinden sich Anlagen der Schmutz- und Regenwasserentsorgung. 
Diese sind zu schützen und nicht ortsfest zu überbauen. Für beide Medien wird im Zuge 
der Vorbereitung der Baumaßnahme ein Entwässerungsantrag gestellt. Die Einleitbe-
dingungen der Medien in die Systeme sind zu beachten. Das Regenwasserkonzept 
sieht vor, das Regenwasser von der Dachfläche des Gebäudes in das öffentliche 
Kanalnetz einzuleiten. Nach Rücksprache mit den neu.sw ist es ausreichend, im Zuge 
der Genehmigungsplanung den Entwässerungsantrag zu stellen. Das anfallende 
Regenwasser auf den befestigten Flächen für Stellplätze wird in die angrenzende 
Grünfläche entwässert. Falls eine Versickerung nicht möglich ist, wird das 
Regenwasser aufgefangen, verwertet oder zur Verdunstung gebracht. 
Nach telefonischer Aussage der Unteren Wasserbehörde des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte ist eine Versickerung des anfallenden Regenwassers 
nicht genehmigungspflichtig.  
 
 
4.  Der Hinweis wird  beachtet 
Die Begründung Punkt 6. 3 wird folgendermaßen ergänzt: 
Zu Fernwärmeverteilung 
Im vorhandenen Netz ist eine ausreichende Kapazität zur Versorgung der geplanten 
Bebauung vorhanden.  
Zu neu-medianet GmbH 
An das Plangebiet grenzen Medien der neu-medianet. Diese sind zu schützen. 
Zur Gasversorgung und zur  Wasserversorgung bestehen keine  Bedenken. 
 
 
5. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Zur gegebenen Zeit vor dem Baubeginn wird zwischen dem Vorhabenträger und der 
neu.sw eine Kostenübernahme vereinbart. 
 
 
 
 

2
   

3
   

4
   

5
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1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

TÖB 15.2 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege vom 28.05.14 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Fläche, innerhalb derer Bodendenkmale bekannt sind, wurde nachrichtlich in den 
Plan übernommen. 

1
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1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Nebenbestimmungen werden als Hinweis Nr. 3 und 4 in den Plan übernommen. 

1
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1.6 Landesamt für Kultur und Denkmalpflege Abwägungsvorschlag 
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2.1 Stellungnahme Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 27.05.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
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1.2 Stellungnahme  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Flächennutzungsplan wird unverzüglich, nachdem der Bebauungsplan Rechtskraft 
erlangt hat, berichtigt. Im Zuge der Bekanntmachung des Bebauungsplanes wird 
gleichzeitig auf die Berichtigung des Flächennutzungsplanes hingewiesen. 
 
 
 
2. Der Hinweis wird beachtet. 
Vor dem Satzungsbeschluss wird mit dem Vorhabenträger ein Durchführungsvertrag 
geschlossen, in dem sich der Vorhabenträger zur Durchführung der Vorhaben- und 
Erschließungsmaßnahmen sowie zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten 
verpflichtet. In diesem Zusammenhang weist der Vorhabenträger durch eine Kredit-
zusage geeigneter Banken oder durch eine Bankbürgschaftserklärung seine finanzielle 
Bonität nach. Gleichzeitig weist er vor dem Satzungsbeschluss nach, dass er Eigen-
tümer der Flächen ist bzw. eine qualifizierte Anwartschaft auf den Eigentums-erwerb 
besteht oder er weist eine andere privatrechtliche Verfügungsberechtigung nach.  
Die Begründung wird ergänzt um den folgenden Punkt 10 - Inhalt des 
Durchführungsvertrages. 
Damit das durch das Bauleitplanverfahren vorbereitete Vorhaben in der Baulücke 
entlang der Neustrelitzer Straße durch den Vorhabenträger realisiert und erschlossen 
wird, ist  ein (öffentlich-rechtlicher) Durchführungsvertrag – der bei Satzungsbeschluss 
vorliegen muss – zwischen der Stadt und dem Vorhabenträger zu schließen. Hierin 
verpflichtet sich der Vorhabenträger zur Realisierung zum Neubau eines fünfge-
schossigen Gebäudes für eine Pflegeeinrichtung, für betreute Wohnungen und für  
eine Kindertagesstätte sowie zur verkehrlichen Erschließung des Vorhabens und zur 
Errichtung von 33 Stellplätzen innerhalb einer bestimmten Frist.  
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1.2 Stellungnahme  Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

Im Durchführungsvertrag erfolgen Festlegungen zur Kostenübernahme und die 
Vorbereitung sowie die Realisierung folgender Ausführungsdetails: 
1. Planung und Ausführung der verkehrlichen und stadttechnischen Erschließung  
2. Abbruch des Fahrgastunterstands für den öffentlichen Personenverkehr an der  
    Neustrelitzer Straße und Errichtung eines neuen Unterstandes integriert in das neue  
    Gebäude 
3. Umbau der festgesetzten öffentlichen Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung   
    Mischverkehr von einer Straße mit einseitig geführtem Gehweg in eine niveaugleiche  
    Mischverkehrsfläche ohne Bord unter Berücksichtigung des Umbaus des Einmün- 
    dungsbereiches zum Badeweg als Gehwegüberfahrt gemäß Richtlinie für die Anlage  
    von Stadtstraßen (RASt 0.6  Nr. 6.3.7.1) 
4. Errichtung eines befestigten Gehweges entlang der Grundstücke 258/6 und 255/1  
    der Flur 9 der Gemarkung Neubrandenburg als Verbindungsweg zwischen der  
    Neustrelitzer Straße und dem Badeweg 
5. Eingrünung der Stellplatzanlage mit einer 2,50 m breiten Gehölzpflanzung 
6. Anpflanzung von 10 Ersatzbäumen mit einem Stammumfang von mindestens 16 –  
    18 cm, integriert in die Gehölzpflanzung 
7. Absicherung einer ökologische Baubegleitung bei Fällung der Bäume 
8. Stellung eines Antrags auf Ausnahme vom Fällverbot für die im Plangebiet zu  
    fällenden Bäume bei der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes  
    Mecklenburgische Seenplatte 
 
 
3.  Der Hinweise wird beachtet. 
Der Bebauungsplan berücksichtigt die Besonderheit des § 12 Abs. 3 a BauGB. Neben 
den konkret geplanten Nutzungen der Pflegeeinrichtung, der Kindertagesstätte mit 
Spielplatz, den  Wohnungen für betreutes Wohnen könnten zu einem späteren 
Zeitpunkt auch Anlagen für soziale und gesundheitliche Zwecke und dienstleistende 
Gewerbebetriebe, die in Zusammenhang mit der Pflegeeinrichtung stehen realisiert 
werden. Hier bedarf es dann nur der Änderung des Durchführungsvertrages. 
 
 
4. Der Hinweise wird beachtet. 
In den textlichen Festsetzungen wurde unter 1.0 bereits im Entwurf festgesetzt, dass 
nur solche Vorhaben zulässig sind, zu deren Errichtung sich der Vorhabenträger im  
Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Die Verbindung des § 12 Abs. 3 a BauGB mit § 9 
Abs. 2 BauGB wird im Textteil B ergänzt.   
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1.2 Stellungnahme Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Abwägungsvorschlag 

 

5. Der Hinweis wird beachtet. 
Zum zusätzlichen Schutz des Wurzelbereiches wird die  Begründung unter Punkt 6.2.6 
folgendermaßen geändert: 
Dieser markante Baum ist zu erhalten und gemäß § 18 Abs. 2 NatSchAG M-V in 
Verbindung mit der DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ vor Beeinträchtigungen zu schützen, dies 
betrifft den gesamten Wurzelbereich, der Kronentraufe zuzüglich 1,50 m (Durchmesser 
von 19,00 m). Da dem Schutz des Wurzelbereiches eine besondere Bedeutung 
zukommt, sind aus diesem Grund im Wurzelbereich der festgesetzten Eiche 
Bodenversiegelungen sowie Bodenauf- und abtrag unzulässig. 
 
 
6. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Qualität der vorzunehmenden Ersatzpflanzungen wird von 12 - 14 cm, wie im 
rechtskräftigen Bebauungsplan festgesetzt, geändert in 16 - 18 cm. 
Die Begründung Punkt 6.2.6 wird folgendermaßen geändert:  
Als Abgrenzung zu den angrenzenden Grünflächen mit Aufenthaltsfunktion und zum 
Badeweg ist die Stellplatzanlage mit einer mindestens 2,50 m breiten Gehölzpflanzung 
einzugrünen. In diese Randbepflanzung sind die 10 Ersatzbäume mit einem 
Stammumfang von mindestens 16 - 18 cm zu integrieren. 
 
 
7. Der Hinweis wird beachtet. 
Laut telefonischer Nachfrage beim Landratsamt Untere Naturschutzbehörde Frau 
Ahrent am 03.07.14 kann der Antrag auf Ausnahme vom Fällverbot für die im 
Plangebiet zu fällenden Bäume bei der unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes 
Mecklenburgische Seenplatte nach Satzungsbeschluss durch den Vorhabenträger 
gestellt werden. Diese Aufgabe wird im Durchführungsvertrag verankert. 
 
 
8. Der Hinweis wird beachtet. 
Die in der Stellungnahme gegebenen nebenstehenden Hinweise werden im 
artenschutzrechtlichen Fachbeitrag unter Punkt 9.5 Ergebnis der artenschutzrechtlichen 
Prüfung und in die Planzeichnung als Hinweis Nr. 1 und 2 übernommen. 
 
 
9. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Hinweis zu den Grundwasserverhältnissen wird unter 5.1 in der Begründung 
ergänzt. 
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10. Der Hinweis wird beachtet. 
Das Regenwasserkonzept sieht vor, das Regenwasser von der Dachfläche des Gebäu-
des in das öffentliche Kanalnetz einzuleiten. Nach Rücksprache mit den neu.sw ist es 
ausreichend, im Zuge der Genehmigungsplanung den Entwässerungsantrag zu stellen. 
Das anfallende Regenwasser auf den befestigten Flächen für Stellplätze wird in die 
angrenzende Grünfläche entwässert. Falls eine Versickerung nicht möglich ist, wird das 
Regenwasser aufgefangen, verwertet oder zur Verdunstung gebracht. Nach telefon. 
Aussage der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte 
ist eine Versickerung des anfallenden Regenwassers nicht genehmigungspflichtig.  
11. Der Hinweis wird beachtet. 
Die Aussagen zum Trinkwasser werden berücksichtigt und die Begründung Punkt 6.3 
Ver- und Entsorgung entsprechend ergänzt. 
12. Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Der Geltungsbereich der 4. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes liegt 
in einem durch den Verkehrslärm der Neustrelitzer Straße vorbelasteten Bereich. Auf 
Grund der massiven Geräuscheinwirkung durch den Straßenverkehr auf der 
Neustrelitzer Straße wird  der maßgebliche Außenlärmpegel von 55 DB(A) laut DIN 
18005 und der TA Lärm überschritten. Durch die beträchtliche Lärmeinwirkung durch 
die B 96/Neustrelitzer Straße liegen die Fassaden der straßenseitigen geplanten 
Bebauung entsprechend des Gutachtens im Außenlärmpegelbereich VI von 75-80 dB 
(A) nach DIN 4109. Beide Giebel liegen im Außenlärmpegelbereich V (71-75 dB (A). Im 
Rahmen der Bauleitplanung zur 3. Änderung des Vorhaben- und Erschließungsplans 
Nr. 3 wurde ein Lärmschutzgutachten erstellt, das neben einer detaillierten Analyse der 
Lärmimmissionssituation auch konkrete Vorschläge zur Lösung dieses Immissions-
konfliktes enthält. Im Ergebnis dieser Untersuchungen wurde empfohlen, als aktive 
Lärmschutzmaßnahme eine mehrgeschossige Riegelbebauung entlang der Neustre-
litzer Straße als Alternative zu einem Lärmschutzbauwerk vorzusehen, um die dahinter 
liegende Wohnbebauung und deren Außenwohnbereiche zu schützen. Für die Riegel-
bebauung werden somit auf Grund der teilweise erheblichen Orientierungs- und sogar 
Immissionsgrenzwertüberschreitungen der Verkehrslärmschutzverordnung durch den 
Straßenverkehrslärm passive Schallschutzmaßnahmen zum Schutz der Nutzungen 
festgesetzt. Laut Grundrissen der geplanten Pflegeeinrichtung ist geplant, Wohn- und 
Schlafräume sowohl an der lärmzugewandten als auch an der lärmabgewandten 
Fassade des Hauses unterzubringen. Aus diesem Grund wird im Text Teil B nach § 9 
Abs. 1 Nr. 24 BauGB unter Punkt 1.5.2 zusätzlich festgesetzt, dass die Fenster der 
Schlafräume, die zur Neustrelitzer Straße, zum Gebäude Neustrelitzer Straße 24 und 
zur Senioren-residenz gerichtet sind, mit schallgedämmten Lüftungselementen 
auszustatten sind. Überschreitungen der Orientierungswerte durch Anlagenlärm treten 
nicht auf. Die Spielflächen der KITA werden nur tags zeitweise genutzt. Es entsteht kein 
grenzwertüberschreitender Lärm durch spielende Kinder der Kindertagesstätte.  
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2.1 Stadtverwaltung Neubrandenburg Straßenbaulastträger Abwägungsvorschlag 
 

 
 
 

TÖB 2.11 Straßenbaulastträger vom  27.02.2014 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
1.  Hinweis wird beachtet. 
Die Verkehrsfläche zwischen Badeweg und Kreisel, insbesondere der 1,50 m breite vorhandene 
Gehweg ist für die neue zusätzliche Funktion als Zuwegung zur Kindertagesstätte und 
öffentlicher Verbindungsweg zwischen dem Badeweg und der Neustrelitzer Straße nicht 
ausreichend breit. Auch im Bereich des Kreisels ist der Ausbau eines Gehweges auf Grund der 
eingeschränkten Fläche nicht möglich. Zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer  wird somit  ein 
niveaugleicher Ausbau der Straßenfläche als Mischverkehrsfläche, auf der alle 
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, notwendig.  
Durch eine entsprechende besondere Gestaltung der Mischverkehrsfläche, die im Rahmen der 
weiteren Planung des Projektes  festgelegt wird, wird unter Berücksichtigung des ruhenden 
Verkehrs für diesen Bereich eine Aufenthaltsqualität geschaffen. Der Bereich wird nach StVO 
Zeichen 325-326 als verkehrsberuhigter Bereich definiert und gekennzeichnet. Dies wird in der 
Begründung Punkt 6.2.4 ergänzt. 
 
2. Der Hinweis wird beachtet. 
Für Kurzzeitparker und als Haltemöglichkeit werden innerhalb der Sondergebietsfläche in der 
Nähe des hofseitigen Eingangs der Pflegeeinrichtung und der Kindertagessstätte drei Stellplätze 
errichtet. Diese sind auf der nicht überbaubaren Grundstücksfläche des Sondergebietes zulässig 
und werden deshalb nicht im B- Plan ,  aber im Vorhaben und Erschließungsplan dargestellt. 
 
3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Innerhalb der Mischverkehrsfläche ist das Wenden nach RASt gewährleistet. 
  
 
4. Die Hinweise wird beachtet. 
Die Hinweise zum Ausbau des verkehrsberuhigten Bereiches und zur Gestaltung des 
Einmündungsbereiches in den Badeweg werden im Zusammenhang mit der Planung und dem 
Bau der Pflegeeinrichtung berücksichtigt. 
Im Rahmen der Durchführung des Bauvorhabens wird der Einmündungsbereich zum Badeweg 
als Gehwegüberfahrt gemäß Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 0.6  Nr. 6.3.7.1) 
umgebaut. Die im Bebauungsplan festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche mit der 
Zweckbestimmung Mischverkehr wird zu einem verkehrsberuhigten Bereich niveaugleich und 
gestalterisch so ausgebaut, dass sie der  Aufenthaltsfunktion des Bereiches gerecht wird. 
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5. Der Hinweis wird beachtet. 
Im Durchführungsvertrag werden die notwendigen baulichen Maßnahmen der 
Straßenverkehrsfläche mit besonderer Zweckbestimmung festgelegt. 
6. Der Hinweis wird beachtet.  
Die  Zuwegung zu der nördlichen Stellplatzanlage und zum Haus Neustrelitzer Straße 24, wird 
da sie nur den Anliegern zur Erschließung dient, nicht als öffentliche Verkehrsfläche, sondern 
neu als Fläche mit Fahrrecht für die Anlieger und mit Gehrecht für die Allgemeinheit neu 
festgesetzt. Der Bebauungsplan wird entsprechend geändert. 
Die Begründung Punkt 6.2.5 Flächen mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten wird folgendermaßen 
geändert: Zur Sicherung der Erschließung der anliegenden Grundstücke 254/3, 258/8, 
259/14,260/4 und 261/6 der Flur 9 wird ausgehend von der öffentlichen Verkehrsfläche mit 
besonderer Zweckbestimmung Mischverkehr  bis zur Einfahrt zum Hof der Neustrelitzer Straße 
24 die Fläche mit Geh- und Fahrrecht 4,50 m  bis 5,00 m breit festgesetzt. Hier besteht 
zusätzlich zum Gehrecht das Fahrrecht zu Gunsten der Anlieger zur verkehrlichen Erschließung. 
Weiterhin verlaufen innerhalb dieser Flächen Elektroleitungen der Neubrandenburger 
Stadtwerke GmbH, die Bestand haben sollen. Aus diesem Grund wird zusätzlich auf den 
entsprechenden Flächen ein Leitungsrecht zu Gunsten der Neubrandenburger Stadtwerke 
GmbH festgesetzt, mit dem Recht, ihre Leitungen zu verlegen und zu unterhalten.  
Die Flächenbilanz Punkt 10 wird folgendermaßen angepasst: 
Mit der Neufestlegung  der überlagernden Festsetzung zur Fläche mit Geh- Fahr- und 
Leitungsrechten auf einer  Sondergebietsfläche, vergrößert sich diese um  70 m²  auf 3594 m². 
Die  öffentliche Verkehrsflächen mit der Zweckbestimmung Mischverkehr reduziert sich um 70 
m²  auf 997 m².  

Die textliche Festsetzung 1.4.2 Flächen für Geh -, Fahr- und Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 
BauGB) im Plan wird folgendermaßen ergänzt: 
1.4.1  Das festgesetzte Gehrecht besteht zu Gunsten der Allgemeinheit. 
1.4.2  Das festgesetzte Fahrrecht besteht zu Gunsten der Anlieger der Flurstücke  
                            254/3, 258/8, 259/14,260/4 und 261/6 der Flur 9 der Gemarkung  
                            Neubrandenburg zur  verkehrlichen  Erschließung.  
7. Der Hinweis ist ohne Relevanz für den Bebauungsplan. 
8.  Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
Der Lieferverkehr und die Zufahrt zum ruhenden Verkehr der geplanten Nutzungen erfolgt über 
die vorhandene private Straße. Eine Überfahrung des öffentlichen Gehweges ist nicht geplant. 
Die bestehende Überfahrung des Gehweges ist ein organisatorische Belang außerhalb des 
Geltungsbereiches des Planes und wird durch den Betreiber der Seniorenresidenz geklärt.  
9. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
 Für die private Erschließungsstraße ist bereits eine Wendeanlage geplant, die sowohl von  
Lieferfahrzeugen als auch von Müllfahrzeugen genutzt werden soll.  
10. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Dem alternativen Vorschlag, die Privatstraße mit dem Badeweg zu verbinden, wird zum Erhalt 
des Wohnparkcharakters und zur Verhinderung von Durchgangsverkehr von der Neustrelitzer 
Straße aus nicht gefolgt.  
11. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Die Hinweise betreffen Flächen außerhalb des Geltungsbereiches des Planes und sind für 
dieses Verfahren nicht von Belang. 
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2.1 Stadtverwaltung Neubrandenburg Straßenbaulastträger Abwägungsvorschlag 
 

 
 

TÖB 2.11 Straßenbaulastträger vom  22.05.2014 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
Da die Stellungnahme die Stellungnahme vom 27.02.2014 beinhaltet und diese bereits in den 
Abwägungsprozess einbezogen wurde, werden hier nur die Kursiv kenntlich gemachten Hinweise 
behandelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
    Flächen für das Abstellen von Fahrrädern und Kinderwagen werden auf privaten 
    Freiflächen oder im Gebäude vorgesehen.  
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2.1 Stadtverwaltung Neubrandenburg Straßenbaulastträger Abwägungsvorschlag 
 

 
 

 
 
 
2. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Punkt 6.2.4 Verkehr/Erschließung wird folgendermaßen ergänzt: 
Die Erschließungsstraße im Norden ist als öffentliche Verkehrsfläche mit der Zweckbestimmung -
Mischverkehr - festgesetzt. Über diese Straße, die zur Zeit  in einem Kreisel mit grüner Mittelinsel  
endet, sind der hofseitige Eingang der Pflegeeinrichtung und die Kindertagesstätte sowie 
angrenzende Wohnbebauung und deren Stellplätze erreichbar. Die Straße besitzt als Mischfläche 
ausgebildet keinen Gehweg. Die grüne Mittelinsel wird zurückgebaut, die Fläche entsprechend so 
dass die gesamte öffentliche Verkehrsfläche für Verkehrsvorgänge zur Verfügung steht. Der 
Bereich wird nach StVO Zeichen 325- 326 als verkehrsberuhigter Bereich definiert und gestaltet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
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2.2 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V Abt. Gesundheit 
und Arbeitsschutz 

Abwägungsvorschlag 

 
 

TÖB 7.1 Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales M-V  
              Abt. Gesundheit und Arbeitsschutz vom 22.05.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird teilweise beachtet. 
Die Festsetzungen zum Schutz vor Lärm wurden auf der Grundlage des Lärmschutz-
gutachtens von SKH Ingenieurgesellschaft mbH Neubrandenburg getroffen. Die 
benannten Auflagen wurden in den textlichen Festsetzungen 1.5.1 und 1.5.2 
übernommen. 
Die Erfüllung der Auflage "schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume sind an der 
lärmabgewandten Fassade unterzubringen" ist auf Grund des geplanten 
Mittelganghauses mit den zur Neustrelitzer Straße gerichteten Einraumappartements 
der Pflegeeinrichtung nicht möglich. In diesen Fällen werden Fenster mit 
schallgedämmten Lüftungselementen vorgeschrieben. 
 
2. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Die Sozialamtsleitung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte wurde beteiligt. 
Von Seiten des Landkreises, Sozialamt, bestehen laut Stellungnahme vom 04.07.14 
keine Bedenken gegen die Planung. 
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2.3 Stadt Neubrandenburg Untere Immissionsschutzbehörde Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 8.4 Stadt Neubrandenburg Immissionsschutzbehörde 10.02.14 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Sowohl die Pflegeeinrichtung, wie auch die Kindertagesstätte sind Nutzungen, die auch in einem 
allgemeinen Wohngebiet zulässig sind. Somit bestehen für das Sondergebiet Pflegeeinrichtung 
ein Störgrad und eine Störanfälligkeit wie für ein allgemeines Wohngebiet. Nach der DIN 18005 
Schallschutz im Städtebau gelten die schalltechnischen Orientierungswerte tags 55 dB (A) und 
nachts 45 bzw. 40 dB (A).  
In der Begründung zum Entwurf wird dazu ausgeführt: 
Von den Nutzungen des Plangebietes gehen keine schädlichen Umwelteinwirkungen auf die 
benachbarte Wohnnutzung aus. Sie fügen sich in die umgebende Nutzung ein. 
Durch den gemeinsamen Betrieb der geplanten Pflegeeinrichtung und der Seniorenresidenz 
verbleibt der Lieferverkehr mit gleicher Frequenz auf der bestehenden privaten Straße zwischen 
den Heimen bestehen. Nach Angabe des Betreibers der Seniorenresidenz erfolgen alle 
Transporte in der Regel montags bis freitags, maximal im Zeitfenster von 06:00 bis 17:00 Uhr.  
Für die Müllabfuhr und Küchenlieferungen gibt es in Bezug auf die Expansion keinerlei 
Änderungen, da der bisherige Müllplatz sowie die bisherige Küche für das neue Objekt genutzt 
werden. Zusätzlich gibt es Lieferungen/Transporte wie folgt: 
 Wäschelieferung:      derzeit Montag und Donnerstag ca. 16:00 – 17:00 Uhr (Lieferung kann 

                                  mit Neubau verbunden werden) 
 Krankentransporte:   unregelmäßig im Zeitfenster 07:30 Uhr bis max. 18:00 Uhr 
 diverse Lieferanten:  unregelmäßig ab 08:00 bis 16:00 Uhr 
Leichentransporte: nicht vorhersehbar, abhängig von ärztlicher Begutachtung, kann über 
Nebeneingang vorgenommen werden. 
Der Personal- und Besucherverkehr für die Pflegeeinrichtung erfolgt, da im Hofbereich der 
Pflegeeinrichtung keine Stellplätze zur Verfügung stehen, über die vorhandenen Erschließungs-
straße in Richtung des erweiterten Parkplatzes für die Seniorenresidenz, der im Zuge des 
Bauvorhabens um 15 Stellplätze erweitert wird. 
Auf Grund von Bedenken der Anwohner des Badeweges 9 in Bezug auf Verkehrslärm ausgehend 
vom geplanten Parkplatz werden die bislang geplanten Stellplätze von 36 auf 30 um 6 reduziert. 
Damit rückt der Parkplatz von 9 m Abstand auf 15,80 m um 6,8 m in südliche Richtung von der  
nächstgelegenen Wohnung ab. Der Orientierungswert von 55 dB (AI)tags wird durch den Lärm 
auf dem Parkplatz nicht überschritten.  
Die fehlenden 6 Stellplätze für die Pflegeeinrichtung werden entlang der Zufahrt zum Badeweg 
auf vorhandene Stellplatzflächen der Eigentümergemeinschaft Badeweg ersetzt. 
Da im Plangebiet keine weiteren Stellplätze zur Verfügung stehen, wird der naheliegende 
öffentliche Parkplatz am Treptower Tor für das Abstellen der PKW genutzt. Bei der Planung wird 
davon ausgegangen, dass der Abhol- und Bringeverkehr der Kindertagesstätte nur zu einem Teil 
durch Pkw auf jeden Fall tags von 6:00 Uhr bis 18:00 Uhr erfolgt. Da die Kindereinrichtung 
verkehrsgünstig an der Neustrelitzer Straße direkt an der Bushaltestelle liegt, wird davon 
ausgegangen, dass ein Teil der Kinder über den ÖPNV gebracht wird. Auch aus diesem Grund 
wurde die kurze Wegebeziehung zwischen der Neustrelitzer Straße und dem Badeweg und somit 
auch zum Eingang der Kindertagesstätte im Hofbereich in die Planung einbezogen. 
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2.3 Stadt Neubrandenburg Untere Immissionsschutzbehörde Abwägungsvorschlag 

 

Des Weiteren werden die Kindertagesplätze vorrangig für die Angestellten der Pflegeein-
richtungen geschaffen, die entweder mit dem Bus kommen oder ihre Pkw an anderer Stelle im 
Stadtgebiet parken. Somit wird durch die Kindertagesstätte auf der straßenabgewandten Seite 
eine nur geringfügige Erhöhung der Lärmemission erwartet.  
Der Lärm der von spielenden Kindern ausgeht, ist für ein allgemeines Wohngebiet üblich und 
zumutbar. Zusammenfassend kann beurteilt werden, dass durch den geplanten Neubau keine 
wesentlichen, zusätzlichen Beeinträchtigungen für die umliegenden Wohnbebauungen entstehen. 
  
2. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Der Sportanlagenlärm und der Freizeitlärm ausgehend von den Sportanlagen des Jahnstadions 
und des Festplatzes im Kulturpark werden für die geplante Pflegeeinrichtung als vernachlässigbar 
eingeschätzt, sind somit nicht relevant. 
 
3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Im Ergebnis der lärmtechnischen und verkehrsplanerischen Untersuchungen von SKH aus dem 
Jahr 2005 wurde für die Variante C 2.1 (Neubebauung – viergeschossig, Emission Neustrelitzer 
Straße auf der Grundlage der Prognose 2015 ohne Ortsumgehung) empfohlen, als aktive 
Lärmschutzmaßnahme eine mehrgeschossige Riegelbebauung entlang der Neustrelitzer Straße 
als Alternative zu einem Lärmschutzbauwerk vorzusehen, um die dahinter liegende 
Wohnbebauung und deren Außenwohnbereiche zu schützen. Das geplante Vorhaben entspricht 
dieser Empfehlung. Eine Schließung der beiden verbleibenden Lücken in Richtung Neustrelitzer 
Straße 24 und in Richtung Seniorenresidenz ist wirtschaftlich nicht vertretbar. 
 
4. Der Hinweis wird beachtet. 
Laut Grundrissen der geplanten Pflegeeinrichtung ist geplant, einseitig orientierte  Wohn- und 
Schlafräume an den beiden Seiten der Fassade des Hauses unterzubringen. Die Begründung 
Punkt 6.2.7 wird diesbezüglich geändert. Im Text Teil B wird zusätzlich nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 
BauGB unter Punkt 1.5.2  festgesetzt, dass die Fenster der Schlafräume, die zur Neustrelitzer 
Straße, zum Gebäude Neustrelitzer Straße 24 und zur Seniorenresidenz gerichtet sind, sind mit 
schallgedämmten Lüftungselementen auszustatten sind.  
Alle Appartements werden entsprechend den Forderungen der gültigen Standards und Richtlinien 
errichtet, so dass gesunde Wohnverhältnisse gesichert sind.  
 
5.  Der Hinweis wird beachtet. 
Die flächenmäßige Festsetzung der Maßnahmen zum Schutz gegen schädliche Umweltein-
wirkungen wird aus dem Plan herausgenommen. Die Festsetzung 1.5.1 wird der erste Satz 
folgendermaßen geändert: 
1.5.1 Bei der  zur Neustrelitzer Straße gerichteten Fassade im Lärmpegelbereich VI und den 
zur  Neustrelitzer Straße 24 und zur Seniorenresidenz gerichteten Fassaden im 
Lärmpegelbereich V des geplanten Gebäudes sind als Vorkehrungen zur Minderung der 
Schallwirkung die Außenbauteile (Wände, Fenster, Decken, Dächer etc.) von Aufenthaltsräumen 
in den Bereichen dieser Fassaden entsprechend  der  DIN 4109 Tabelle 8 mit folgenden 
Schalldämmmaßen auszubilden: ... wie vorher ... 
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2.4 Stadt Neubrandenburg Untere Immissionsschutzbehörde Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 8.4 Stadt Neubrandenburg Immissionsschutzbehörde vom 29.04.14 
 
Die Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt.  
 
1. Der Hinweis wird beachtet. 
Der Halbsatz in Punkt 6.2.7 Immissionsschutz Absatz 13 1.Satz, "weil die Nutzungen auch in 
einem allgemeinen Wohngebiet zulässig sind", wird gestrichen. 
 
2. Der Hinweis wird beachtet. 
Ausschlaggebend für die Beurteilung des Störgrades und der Störwirkung des Gebietes ist die 
geplante Nutzung, einschließlich des Betriebs der Pflegeeinrichtung und der Kindertagesstätte. 
Da in der geplanten Einrichtung überwiegend gewohnt wird und eine Kindertagesstätte auch in 
einem Allgemeinen Wohngebiet zulässig ist, wurde das Gebiet in Bezug auf den Immissions-
schutz wie ein allgemeines Wohngebiet eingestuft.  
Der Störgrad der geplanten Einrichtungen entspricht dem eines allgemeinen Wohngebietes. Wie 
in der Begründung beschrieben, werden die Pflegeeinrichtung und auch der Kindergarten über 
die vorhandenen Anlagen in der Seniorenresidenz versorgt. So verbleiben der Lieferverkehr und 
auch der Entsorgungsverkehr mit gleicher Frequenz auf der vorhandenen Straße an der 
Seniorenresidenz. Die Erweiterung der vorhandenen Stellplatzanlage von 15 Stellplätze auf 30 
Stellplätze wird vorrangig tagsüber von Besuchern frequentiert. Auf Grund der geringen Größe 
der Anlage entstehen für die benachbarte Wohnbebauung keine Überschreitungen der 
Orientierungswerte der DIN 18005. 
Es wird davon ausgegangen, dass es durch die Kindertagesstätte zu keiner wesentlichen 
Erhöhung des Verkehrslärms kommen wird, da  der Abhol- und Bringeverkehr der 
Kindertagesstätte nur zu einem Teil durch Pkw erfolgt. Die Kindereinrichtung liegt verkehrsgünstig 
an der Neustrelitzer Straße direkt an der Bushaltestelle, so dass davon ausgegangen wird, dass 
ein Teil der Kinder über den ÖPNV gebracht wird. Des Weiteren werden die Kindertagesplätze 
vorrangig für die Angestellten der Pflegeeinrichtungen geschaffen, die entweder mit dem Bus 
kommen oder ihre Pkw an anderer Stelle im Stadtgebiet parken (z. B. auf dem öffentlichen 
Parkplatz Am Stargarder Tor). Die technischen Anlagen der Kindertagesstätte und der 
Pflegeeinrichtung sind bei der Planung und beim Bau des Vorhabens  entsprechend den üblichen 
Standards zu errichten. Es werden diesbezüglich keine Überschreitungen der Immissions-
grenzwerte erwartet. 
 
3. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Städtebauliches Ziel für diesen Bauleitplan ist es, eine Riegelbebauung entlang der Neustrelitzer 
Straße zum Schutz der dahinterliegenden Wohnbebauung vor Verkehrslärm  zu errichten. 
Diesem Ziel entspricht das geplante Vorhaben. Aus ökonomischen Gründen wird nun  für die 
Pflegeeinrichtung ein Mittelganghaus mit überwiegend Einraumappartements geplant. Damit 
bleibt nicht aus, dass schutzbedürftige Wohn- und Schlafräume an der lärmzugewandten 
Fassade untergebracht sind. In diesen Fällen werden Fenster mit schallgedämmten Lüftungs-
elementen vorgeschrieben. Alle Appartements werden entsprechend den Forderungen der 
gültigen Standards und Richtlinien errichtet, so dass gesunde Wohnverhältnisse gesichert sind.  
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4.1 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖB 1.2 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte vom 04.07.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.2 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen 

Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 3.3 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und  
              Eisenbahnen vom 12.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.2 Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und 
Eisenbahnen 

Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29 



                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

4.3  GDMcom mbH ONTRAS–VNG Gastransport GmbH und VNG 
Gasspeicher GmbH 

Abwägungsvorschlag 
 

 
 

TÖB 4.1 GDMcom mbH ONTRAS–VNG Gastransport GmbH und VNG  
              Gasspeicher GmbH vom 14.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.4 EON Edis Fürstenwalde    Abwägungsvorschlag 

 
 
 

TÖB 4.4 EON Edis Fürstenwalde vom 16.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.5 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/ Obere Tollense“ NB Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 5.8 Wasser- und Bodenverband „Obere Havel/Obere Tollense“ NB vom  
               28.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.6 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 

TÖB 13.1 Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern vom 08.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.7 IHK Neubrandenburg Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 

TÖB 13.2 IHK Neubrandenburg vom 21.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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4.8 Stadtverwaltung Untere Denkmalschutzbehörde Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 

TÖB 15.3 Stadtverwaltung Untere Denkmalschutzbehörde vom 28.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren  
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5.1 Mecklenburg- Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH(MVVG) Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 2.12 Mecklenburg- Vorpommersche Verkehrsgesellschaft mbH (MVVG)  
                vom 28.04.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Baumaßnahme behindert die Durchfahrt der Linienbusse nicht. 
Bei einem Abstand Bauflucht zum Bord von ca. 7,00 m ist die Nutzung der Haltestelle 
während der Baumaßnahme möglich. 
Über den Baubeginn wird der Vorhabenträger rechtzeitig informieren. 
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Stellungnahme TÖB 5.2 
5.2 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt u. Verbraucherschutz M-V, Bereich 
Wasser und Boden 

Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÖB 5.2 Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz M-V,  
               Bereich Wasser und Boden vom 30.04.14 
 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 
(STALU MS) wurde als Träger öffentlicher Belange beteiligt. 
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5.3Stadtwirtschaft Neubrandenburg  Abwägungsvorschlag 

 

 
TÖB 6.1 Stadtwirtschaft Neubrandenburg vom 23.05.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Zufahrt für die Entsorgung der Wertstoff- bzw. Restmüllstandorte wird auch 
während der Bauphase gewährleistet. 
 
Die Vorschriften werden eingehalten. 
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5.4 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte NB 

Abwägungsvorschlag 

 

TÖB 6.2 Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
              Mecklenburgische Seenplatte NB vom 21.05.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat in seiner Stellungnahme vom 27.05.14  
abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen das Vorhaben geäußert. 
 
 
 
Der Hinweis auf die Lage des Geltungsbereiches im Risikogebiet für Hochwasser wurde 
bereits im Entwurf des Planes berücksichtigt. Es werden innerhalb des Risikogebietes 
für Hochwasser keine Gebäude geplant. 
 
 
Bei der geplanten Baumaßnahme werden die gesetzlichen Vorschriften zum Umgang 
mit anfallenden Abfällen eingehalten. 
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5.5 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
Katastrophenschutz M-V Abteilung Brand- und Katastrophenschutz 
Munitionsbergungsdienst 

Abwägungsvorschlag 

 
 

TöB 6.4 Landesamt für zentrale Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und 
              Katastrophenschutz M-V, Abteilung Brand- und Katastrophenschutz 
              Munitionsbergungsdienst vom 28.05.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beim Plangebiet handelt es sich nicht um ein Gefahrengebiet für Munitionsfunde.  
Die Einholung einer Kampfmittelbelastungsauskunft obliegt dem Vorhabenträger. 
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5.6 Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und 
Katasterwesen 

Abwägungsvorschlag 

 

TöB 11.2 Landesamt für innere Verwaltung M-V, Amt für Geoinformation,  
                Vermessungs- und Katasterwesen vom 25.04.14 
 
Stellungnahme ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Landkreis wurde als TÖB beteiligt.  
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

  vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 
„Neustrelitzer Straße/Badeweg“ – 4. Änderung 

 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

II. über die Stellungnahmen der Öffentlichkeit 
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft  Abwägungsvorschlag 

 
 

 

Haveg Immobilien GmbH/Eigentümergemeinschaft  vom 
20.05.14 
 
Die relevanten Anregungen der Bürger aus der Beratung vom 07.05.15 
werden berücksichtigt. 
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft  Abwägungsvorschlag 
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft   Abwägungsvorschlag 
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft  Abwägungsvorschlag 
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft  Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Das kleine Flurstückes 269/11, das als Sondergebietsfläche festgesetzt ist, gehört 
zurzeit der Eigentümergemeinschaft. Eine vertragliche Regelung zur Nutzung des 
Grundstückes durch den Vorhabenträger wird angestrebt. 
 
2. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren. 
Neben den 10 Bäumen, die als Ersatzpflanzung für die Abholzung von 8 geschützten  
Bäumen vorgesehen sind, wird um die Stellplatzanlage eine mindestens 2,50 m breiten 
Gehölzpflanzung gepflanzt, in der neben Sträucher auch weitere Bäume gepflanzt 
werden können. Die genauen Standorte und die Anzahl der Bäume und Sträucher 
werden in der weiteren Vorbereitung des Bauvorhabens festgelegt. 
 
3. Der  Hinweis wird beachtet. 
Auf Grund des Vorschlags der Eigentümergemeinschaft 6 von Ihnen nicht benötigte 
Stellplätze an der Erschließungsstraße vom Badeweg aus für die Pflegeeinrichtung zur 
Verfügung zu stellen, werden die 6 Stellplätze in der Nähe der Wohnhäuser Badeweg 7 
und 9 aus der Planung herausgenommen und die Fläche für eine Bepflanzung 
vorgesehen. Der Bebauungsplan wird diesbezüglich geändert. 
 
 
4. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Die Nutzungsdauer der 3 Stellplätze an der KITA kann nach Realisierung des 
Vorhabens als Kurzzeitparkplatz geregelt werden.  
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1.1 Haveg Immobilien GmbH/ Eigentümergemeinschaft   Abwägungsvorschlag 
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1.2  Abwägungsvorschlag 

 
 

vom 27.05.14 
 
Stellungnahme wird berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
2. Der Hinweis wird beachtet. 
Laut Entwurf des Bebauungsplanes liegen zwischen der Fassade des Wohnhauses 
Badeweg 9 und dem äußeren Rand der Stellplatzfläche 9,00 m und zwischen der 
Fassade des Wohnhauses Badeweg 7 und der Stellplatzfläche 15,50 m. 
Auf Grund des Angebotes der Eigentümergemeinschaft 6 Stellplätze gegenüber dem 
Badeweg 3 für das Pflegeheim zu nutzen, und statt dessen die 6 Stellplätze, die sich in 
der Nähe der Wohnhäuser befinden, aus der Planung zu streichen, wird Folge geleistet.  
Der Abstand der Stellplatzfläche zum Badeweg 9 vergrößert sich damit auf 15,80 m und 
der Abstand zum Badeweg 7 auf 22,00 m. 
Durch die Stellplatzanlage wird es zu keiner Überschreitung der Orientierungswerte der 
DIN 18006 Lärmschutz im Städtebau kommen. 
Auf der vorhandenen Stellplatzfläche, die außerhalb des Geltungsbereiches des Planes 
liegt, können bei einer Breite von 2,50 m für einen Parkstand 5 Stellflächen für PKWs 
untergebracht werden. Die Fläche lässt sich jedoch noch um einen weiteren Stellplatz 
erweitern. Dieser wird im Zuge der Umgestaltung der Zufahrtsstraße errichtet. 
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2.1 Eigentümergemeinschaft  Abwägungsvorschlag 

 
 

Eigentümergemeinschaft  
 
Stellungnahme wird teilweise berücksichtigt 
 
1. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Für den Schallschutz ist die Errichtung eines 5-geschossigen Gebäudes nicht zwingend 
erforderlich. Für das wirtschaftliche Betreiben der Pflegeeinrichtung jedoch notwendig. 
 
2. Der Hinweis wird nicht berücksichtigt. 
Durch das neue Gebäude entsteht, bedingt durch den Standort östlich der vorhandenen 
Wohngebäude, keine zusätzliche Verschattung. Durch die Ausrichtung der durchge-
steckten Wohnungen in Ost-West-Richtung erfolgt die Besonnung der Wohnungen 
hauptsächlich aus Richtung Süd/Südwest. 
 
3. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Entsprechend der Landesbauordnung M-V werden die Abstandsflächen bei der 
Einordnung des konkreten Baukörpers laut Vorhabenplan eingehalten. Der Nachweis 
der Einhaltung dieser Abstandsflächen wird mit dem Bauantrag erbracht.  
 
4. Hinweis wird berücksichtigt. 
Die im Vorhaben- und Erschließungsplan vorgesehenen 3 Stellplätze an der 
Kindertagesstätte sind innerhalb der nicht überbaubaren Fläche des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes zulässig und werden nicht gesondert dargestellt, um für 
eventuell spätere andere Nutzungen flexibel zu bleiben. Im zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan dazugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan werden diese 3 
Stellplätze ausgewiesen. Die Nutzungsdauer der 3 Stellplätze an der KITA kann nach 
Realisierung des Vorhabens als Kurzzeitparkplatz geregelt werden.  
 
5. Hinweis wird berücksichtigt.  
Der Plan wird entsprechend geändert und 6 Stellplätze (111 m²)  zu Gunsten der 
Grünfläche und der Fläche mit Anpflanzgebot zurückgenommen. 
Die Begründung Punkt 6.2.4 Verkehr/Erschließung wird folgendermaßen geändert: 
Von den 36 notwendigen Stellplätzen werden auf dem Standort der vorhandenen 
Stellplatzfläche mit nordwestlicher Erweiterung parallel zum Badeweg 30 Stellplätze 
untergebracht. Die Zufahrt zu den Stellplätzen verbleibt über die vorhandene Zufahrt 
des Seniorenheimes von der Neustrelitzer Straße aus. 6 Stellplätze werden außerhalb 
des Geltungsbereiches auf dem Grundstück 260/6 der Flur 9 auf vorhandenen 
Stellplatzflächen der Eigentümergemeinschaft Badeweg 9 - 13 untergebracht. Für 
weiteren Stellplatzbedarf kann der nahegelegene öffentliche Großparkplatz Am 
Treptower Tor genutzt werden. 
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                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

2.1  Abwägungsvorschlag 

 

 
6. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren. 
Zur Eingrünung der Stellplätze ist eine 865 m² große Fläche auch zum Erhalt des 
parkähnlichen Charakters innerhalb des Plangebietes festgesetzt. Die konkrete 
Bepflanzung dieser Flächen wird in weiteren Planungsphasen festgelegt. 
Die Bepflanzung der Randbereiche der privaten Grünfläche der Seniorenresidenz wird 
nicht festgeschrieben. Die Auswahl der Pflanzen und ihrer Standorte bleibt dem 
Eigentümer vorbehalten. In jedem Fall müssen die Maßnahmen dem Ziel der Planung 
und damit dem Erhalt bzw. der Entwicklung einer parkähnlichen Anlage mit Spielplatz 
dienen. 
Die vorgeschlagenen Pflanzungen außerhalb des Geltungsbereiches entlang des 
Gätenbaches und im Bereich des Badeweges betreffen nicht das Verfahren zur  
4. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.  
 
7. Hinweis wird nicht beachtet 
Die Festsetzung 1.6.1 Geschlossene Wandflächen über 50 m² sind mit Vertikalbe-
grünung zu versehen, sind nach Satzungsbeschluss verbindlich. 
Da diese Festsetzung bereits in der Satzung über die 3. Änderung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 enthalten war, hat sie bereits seit einigen Jahren 
Rechtskraft.  
 
8 Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
Das Protokoll über die Anwohnerversammlung vom 07.05.14 ist in die Abwägung 
einbezogen worden.  
 
9. Hinweis ohne Relevanz für Bebauungsplanverfahren 
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                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

3.1  Abwägungsvorschlag 

 
 

 
 
Stellungnahme wird nicht berücksichtigt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Der Hinweis wird nicht beachtet. 
Der in der Stellungnahme beschriebene Abschnitt des Badeweges liegt außerhalb des 
Geltungsbereiches der 4. Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 3 
Neustrelitzer Straße/Badeweg. Dieser Abschnitt ist als eine Zone mit einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h ausgeschildert und kein verkehrsberuhigter 
Bereich.  
Der Badeweg erfüllt mit seiner Ausbaubreite und dem Querschnitt seine Funktion als 
Erschließungsstraße für die angrenzende Bebauung. 
Mit dem geplanten Vorhaben der Pflegeeinrichtung und der Kindertagesstätte wird sich 
der Verkehr auf dem Badeweg nicht wesentlich erhöhen. 
Der Anliefer- und der Wirtschaftsverkehr für die geplanten Einrichtungen verbleiben auf 
der vorhandenen privaten Straße nördlich der bestehenden Seniorenresidenz. Über 
diese Straße werden auch die 30 Stellplätze für die Einrichtung erschlossen. 
Über den Badeweg erfolgt zukünftig der Bringe- und Abholverkehr für die 
Kindertagesstätte mit 50 Plätzen. Da diese Kindertagesstätte innenstadtnah und 
verkehrsgünstig an der Neustrelitzer Straße mit Bushaltestelle liegt, wird davon 
ausgegangen, dass ein Teil der Kinder mit dem Bus und dem Fahrrad gebracht wird. 
Zum anderen ist die KITA vorrangig für Kinder der Mitarbeiter der Vitanas GmbH 
vorgesehen, so dass hierdurch die Anzahl der Pkw, die den Badeweg benutzen, noch 
einmal reduziert wird. 
Auf Grund der Planung besteht keine Notwendigkeit, die 30-iger Zone des Badeweges 
aufzuheben. 
Die Schwedenstraße und der Badeweg sind in der Lage, die Erschließung der 
anliegenden Grundstücke zu übernehmen. 
Eine zweite Zufahrt neben der vorhandenen Zufahrt zum Seniorenpark von der 
Bundesstraße ist durch das geringe zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht vorgesehen.   
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STADT  NEUBRANDENBURG 
 

  vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 3 
„Neustrelitzer Straße/Badeweg“ – 4. Änderung 

 
 
 
 

ABWÄGUNGSVORSCHLAG 
  

 

III. Abstimmung mit den Nachbargemeinden  
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                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

1.1 Blankenhof Abwägungsvorschlag 

 
 

 

Nachbargemeinde Nr. 2.1 Blankenhof vom 14.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.2 Neuenkirchen Abwägungsvorschlag 

 

 
Nachbargemeinde Nr. 2.3 Neuenkirchen vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.3 Sponholz Abwägungsvorschlag 
 

 

Nachbargemeinde Nr. 2.5 Sponholz vom 02.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.4 Trollenhagen Abwägungsvorschlag 

 

Nachbargemeinde Nr. 2.6 Trollenhagen vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.5 Wulkenzin Abwägungsvorschlag 

 
 

Nachbargemeinde Nr. 2.8 Wulkenzin vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.6 Zirzow Abwägungsvorschlag 

 
 

Nachbargemeinde Nr. 2.9 Zirzow vom 06.05.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.7 Stadt Burg Stargard Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 

Nachbargemeinde Nr. 3.1 Burg Stargard vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.8 Groß Nemerow Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nachbargemeinde Nr. 3.2 Groß Nemerow vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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1.9 Blumenholz Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 
 

Nachbargemeinde Nr. 4.1 Blumenholz vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  62 



                Stadt Neubrandenburg Abwägung der 
Stellungnahmen zur 4. Änderung des vorhabenbezogenen B-Planes Nr. 3 „Neustrelitzer Straße/Badeweg“ 

1.10 Hohenzieritz Abwägungsvorschlag 

 
 
 
 

Nachbargemeinde Nr. 4.2 Hohenzieritz vom 29.04.14 
 
Stellungnahme ohne Hinweise für Bebauungsplanverfahren 
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